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Dottori commercialisti e Revisori Contabili                                                           Bozen, 17. Juli 2018 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
 
Dott. Alessandro Steiner  Dott. Ivo Senoner 

Dott. Fabrizio Rossi  Dott. Roberto Pedrotti 

Dott.ssa Barbara Giordano  Dott.ssa Valeria D’Allura 

 
Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater 
Dott. Loris De Bernardo  Dott. Thomas Weissensteiner 

 

Collaboratori – Mitarbeiter 
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater: 
Dott.ssa Gianna Sblandano  Dott. Markus Siller 

 

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater: 

Rag. Daniele Colaone Manuel Colaone 
 

 

Dott. Daniel Menestrina Dott. Andrea Venturini 

Dott. Simon Kofler  Dott. Matthias Pirrone 

Dott. Marco Fonio 

 

 
Mit Datum 14. Juli 2018 ist das Gesetzesdekret Nr. 87 vom 12. Juli 2018 (sog. „decreto dignità“) in Kraft 
getreten, welches unter anderem auch einige steuerliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen beinhaltet, die wir 
nachfolgend in synthetischer Form darstellen: 
 

Im arbeitsrechtlichen Bereich: 
 Neuerungen hinsichtlich der befristeten Arbeitsverträge: 

 die Möglichkeit der Befristung eines Arbeitsverhältnisses wurde auf 12 bzw. 24 Monate 
reduziert; 

 für alle befristeten Arbeitsverträge mit eine Dauer von mehr als 12 Monaten (die 

Befristung muss auf jeden Fall schriftlich vereinbart werden) muss der Arbeitgeber eine 

entsprechende Begründung liefern (z.B. vorübergehende und objektive Gründe, z. B. die  
Notwendigkeit, plötzlich und unvorhersehbar ausgefallene Mitarbeiter zu ersetzen; 
Mitarbeiter für vorübergehende, nicht geplante und vom Ausmaß her bedeutsame 
Produktionsspitzen/-steigerungen einzustellen); sofern keine solche Begründung geliefert 
werden kann, sind befristete Arbeitsverträge nur bis zu eine Dauer von 12 Monaten 
möglich; 

 Verlängerungen von befristeten Arbeitsverhältnissen sind in bestimmten Fällen und mit 

Begründung möglich, die Sozialbeiträge zu Lasten des Arbeitgebers steigen in diesem 
Falle jedoch um 0,50 %; es sind maximal 4 Verlängerungen möglich;  
 

 Im Falle von ungerechtfertigten Entlassungen von Arbeitnehmern mit unbefristetem Arbeitsverhältnis 
werden die vorgesehenen Entschädigungen um 50% erhöht (liegen in der Regel zwischen 6 und 36 
Monatsgehältern). 

 Die Frist für eine Anfechtung des Vertrages auf bestimmte Zeit wurde auf 180 Tage erhöht. 

 
 

Im steuerrechtlichen Bereich wird mit obigem Gesetzesdekret die Pflicht für die sogenannten „gespaltene 
Zahlung“ der Mehrwertsteuer (“Split Payment – Art. 17-ter MwStG) betreffend Leistungen von Freiberuflern 
an die öffentliche Verwaltung abgeschafft, sofern die fakturierten Beträge einen Steuerrückbehalt unterworfen 
sind.   

 
Es ist möglich, dass an obengenanntem Gesetzesdekret im Zuge seiner Umwandlung durch das Parlament 
noch Änderungen angebracht werden, welche wir Ihnen, sofern wesentlich, dann mitteilen werden. 

 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehen für weitere Fragen und Informationen gerne zur 
Verfügung.  

 

 
Steiner-Senoner & Partner 

An unsere  

geschätzten Kunden 

 
Ihre Adressen 


